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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1982

Norm

ZPO §19 Abs1 B

Rechtssatz

Ausnahmsweise hat der Nebeninterventionswerber eine eigene Rechtsmittelfrist gegen den Beschluß auf

Nichtzulassung (den seine Partei nicht bekämpfen kann), wenn der Rekurs auch nicht mit einem Rechtsmittel gegen

die Sachentscheidung verbunden werden muß (weil die Hauptpartei obsiegt hat).
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